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Berechtigungen des Realgymnasiums.

Durch erfolgreichen Besuch des Realgymnasiums werden die gleichen Berechtigungen

erworben wie in allen deutschen Realgymnasien:

1. Das Reifezeugnis aus Oberprima befähigt für den Besuch der Technischen Hochschule

und für Zulassung zur Staatsprüfung in den fremden neueren Sprachen, in Mathematik

und Naturwissenschaften, im Berg- und Hüttenfach, Forstfach, Ingenieurfach,

Maschinenbaufach, Baufach, Postfach, höheren Eisenbahndienst, zum unmittelbaren

Eintritt als Fähnrich. Ferner befähigt dieses Zeugnis nach abgelegter Ergänzungs¬

prüfung für Gymnasialreife (Verordnung Gr. Ministeriums der Justiz des Kultus und

Unterrichts vom 3. April 1884 § 73) für den Besuch der Universität und für

Zulassung zur Staatsprüfung in allen Fächern.

2. Die Absolvierung der Obersekunda befähigt zur Aufnahme als Finanzgehilfe, Geometer,

zum Fähnrichsexamen, zur Zahnarzneikunde, zur Tierheilkunde.

3. Die Absolvierung der Untersekunda befähigt zum einjährig-freiwilligen Militärdienst,

zum Apotheker, zur Aufnahme als Eisenbahn- und Postgehilfe, zur Aufnahme in den

Reichsbankdienst, zur Zulassung zu der Prüfung der Zeichenlehrer und der Gewerbe¬

schullehrer.

4. Die Absolvierung der Obertertia befähigt zur Aufnahme als Inzipient für das Justiz-

und Verwaltungsaktuariat und die Gerichtsschreiberei.
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